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Das Projekt „Konvergenz der Rechte“: 
Leitlinien und Grenzen einer Integration 

im europäischen Privatrecht

Nóra Szabó*

Im Jahre 2009 wurde die Zusammenarbeit
„Konvergenz der Rechte“ von Peter-Chris-
tian Müller-Graff und Christian Baldus, Lili-
ane Nau, Olivier Cachard und Ludovic
Bernardeau sowie von Peter Jung ins Leben
gerufen. Die deutsch-französisch-schweizeri-
sche Kooperation zielt auf die sogenannte dif-
ferenzierte Integration im europäischen Pri-
vatrecht. 

Der differenzierten Integration kommt mit
den Erweiterungen der Europäischen Union
in den Jahren 2004 und 2007 sowie den damit
zunehmenden kulturellen, politischen und
rechtlichen Unterschieden zwischen den Mit-
gliedstaaten immer größere Bedeutung zu.
Als differenzierte Integration wird eine
Rechtsvereinheitlichung im Kreise einer Teil-
menge der EU-Mitgliedstaaten bezeichnet,
die sich bei der heute vorhandenen Heteroge-
nität wesentlich leichter durchsetzen lässt als
eine die gesamte Gemeinschaft erfassende
Regelung. Betroffen sind hauptsächlich Be-
reiche des Familienrechts, des Erbrechts und
des Sachenrechts, die sowohl für die Wissen-
schaft als auch für die Praxis von zentraler
Bedeutung sind und bisher noch nicht verein-
heitlicht wurden. Grund für die Verzögerung
der Vereinheitlichung ist der Umstand, dass
die genannten Felder von nationalen, regiona-
len und kulturellen Besonderheiten sehr stark
geprägt sind. Deshalb werden die Mitglied-
staaten ihre materiell-rechtlichen Modelle und
Systeme, die oft identitätsbildende Elemente
darstellen, sowie die damit verbundenen ge-
setzgeberischen Kompetenzen nicht aufge-
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ben wollen. Im Gegensatz zu anderen Berei-
chen, in denen die Vergemeinschaftung
deutlich weiter fortgeschritten ist – wie etwa
im Wirtschafts-, Verbraucher- und im allge-
meinen Obligationenrecht – werden die pro-
jektrelevanten Gebiete oft als domaine ré-
servé der nationalen Rechtsordnungen
bezeichnet und damit praktisch für Anglei-
chungsversuche zum Tabu erklärt. Daher wird
zunächst eine Integration in kleineren Kreisen
angestrebt. 

In dem Projekt geht es hauptsächlich um die
im Einflussbereich des deutschen und des
französischen Zivilgesetzbuchs stehenden
Rechtssysteme, also denjenigen des Mittel-
meerraums und von Teilen Ostmitteleuropas.
In diesen historisch verwandten Rechtssyste-
men soll untersucht werden, ob sie bezüglich
einiger projektrelevanter Gebiete so nahe bei-
einander stehen, dass eine vollständige
Rechtsangleichung zwischen ihnen möglich
wäre.

Ein vollständiger Konsens ist jedoch höchst-
wahrscheinlich nicht realisierbar, da die Tra-
ditionen in diesen Rechtsgebieten trotz der
gemeinsamen römisch-rechtlichen Grundla-
gen sehr spezifisch geprägt sind. Jedoch ver-
langen die praktischen Bedürfnisse (wie Ehe-
schließung, Tod oder auch Vermögenserwerb
in verschiedenen Mitgliedstaaten) nach mög-
lichst einheitlichen Regelungen auch in die-
sen klassischen materiell-rechtlichen Berei-
chen.

Im Rahmen des Projekts haben bereits zwei
Tagungen stattgefunden: im November 2009
in Heidelberg zum Thema „Der Bürger und
die Konvergenz der Rechte“ sowie im No-
vember 2010 in Nancy mit dem Schwerpunkt
„Das Unternehmen und die Konvergenz der
Rechte“. Als Fortsetzung wird 2011 eine
Konferenz in Basel über „Die Obligationen
und die Konvergenz der Rechte“ folgen. Im
vorliegenden Bericht werden die Problem-
kreise des ersten Symposiums zusammenge-
fasst.

Erste Tagung des Netzwerks: Der Bürger und
die Konvergenz der Rechte

Im November 2009 wurde im Internationalen
Wissenschaftsforum der Universität Heidel-
berg die erste Tagung des Projekts veranstal-
tet. Das dreitägige Symposium fand in deut-
scher und französischer Sprache statt. Es
wurde mit der Begrüßung durch die Dekane
der Juristischen Fakultäten Christian Baldus,
Olivier Cachard und Peter Jung eröffnet. An-
schließend stellte Peter-Christian Müller-
Graff die oben genannten Zielsetzungen des
Projekts vor. Ferner betonte er den funktiona-
len Ansatz als methodische Vorgehensweise
bei der Rechtsvergleichung: Demnach habe
man nicht von bestimmten Institutionen der
verschiedenen Rechtsordnungen auszugehen,
sondern die Interessen, Konflikte sowie sozia-
len Funktionen zu entdecken und erst dann
festzustellen, ob man zu gemeinsamen Institu-
tionen – als mögliche Antwort auf ein Phäno-
men – gelangen könne.

Nach dieser Einführung führte Paul Lagarde
in den Schwerpunkt der aktuellen Tagung, der
Bürger und die europäischen Rechte, ein. Er
machte in diesem Zusammenhang darauf auf-
merksam, dass zwar heute von einer „Unions-
bürgerschaft“ die Rede sei, in Bezug auf die
projektrelevanten Gebiete bestehe jedoch der
Widerspruch, dass hier kein „Europarecht“,
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sondern nur „europäische Rechte“ vorhanden
seien, die teilweise zu grundverschiedenen
Lösungen führen könnten. Daher sei es Auf-
gabe des Symposiums, möglichst viele hinter
dem einheitlichen Begriff der „Unionsbürger-
schaft“ steckende materiell-rechtliche Diver-
genzen aufzuzeigen. Daraufhin konstituierten
sich Arbeitsgruppen zu den einzelnen The-
men, um intensive Diskussionen zu ermögli-
chen.

Der zweite Tag begann mit Referaten zu ein-
zelnen Fragen des Status der Person. Véroni-
que David-Balestriero schilderte die französi-
schen, René Repasi die deutschen und
Vivianne Geraldes Ferreira die portugiesi-
schen Grundzüge des Namensrechts. Wäh-
rend der Vorträge und der darauffolgenden
Diskussion wurde das Grundproblem dieses
Rechtsgebiets deutlich: Der Familienname
habe mehrere miteinander konkurrierende
Funktionen, nämlich eine soziale Zuord-
nungsfunktion, eine Individualisierungsfunk-
tion, ferner aber auch kulturelle Dimensionen.
Die Frage sei, welche Funktion von der jewei-
ligen Rechtsordnung in den Vordergrund ge-
stellt werde, denn jedes Land habe eine ei-
gene Interessengewichtung, die häufig durch
kulturelle Umstände und Traditionen geprägt
sei. Es zeige sich zwar generell die Tendenz,
dass das Bestimmungsinteresse des Individu-
ums gegenüber der Zuordnung zur Familie
immer mehr Raum gewinne. Fraglich sei je-
doch, ob es hier eine gemeinsame Tendenz
(eventuell zur Entwicklung des Namensrechts
in die Richtung des Persönlichkeitsrechts)
gebe sowie ob dementsprechend die rechtli-
chen Regeln überzeugend seien und falls ja,
welche Gesichtspunkte sie rechtfertigen wür-
den.

Als nächster Problemkreis wurden das Ehe-
recht und die diversen Formen der registrier-
ten oder eben nicht registrierten nicht-
ehelichen Beziehungen nach deutschem,
französischem und ungarischem Familien-
recht von Jacqueline Flauss-Diem, Françoise
Furkel und Zoltán Csehi dargestellt. Im Zu-
sammenhang mit der Eintragungsmöglichkeit

homo- und heterosexueller Partnerschaften
tauchten mehrere bedeutende Fragen auf. Ei-
nerseits wurde untersucht, wie man die ver-
schiedenen Modelle der Lebensgemeinschaf-
ten auf einen gemeinsamen Nenner bringen
könne, denn die nationalen Regelungen seien
sehr vielfältig und oft selbst in den einzelnen
Staaten umstritten; dies sei nicht zuletzt auch
auf rechtspolitische Fragen zurückzuführen.
Andererseits wurde erörtert, dass die meisten
Mitgliedstaaten die Ehe – und damit die Fol-
gen der Scheidung oder des Todes eines Ehe-
gatten – ausschließlich für verschiedenge-
schlechtliche Paare vorbehielten, während im
Falle der Auflösung der Lebensgemeinschaf-
ten viele Aspekte, wie Sorge- und Unterhalts-
ansprüche aber auch andere vermögensrecht-
liche Fragen, nicht hinreichend geklärt seien.
Einige Teilnehmer hielten die Lösung des un-
garischen Obersten Gerichtshofes für über-
zeugend, der die Lebensgemeinschaft als eine
atypische Form der Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (sogenannte Gefühls- und Wirtschafts-
gemeinschaft) behandelt. Vorteil an dieser In-
stitution sei, dass sie den meisten Rechtsord-
nungen bekannt sei, was der Harmonisierung
als gemeinsamer Grundlage dienen würde.
Andererseits wurde jedoch eingewandt, dass
das Institut der Gesellschaft bürgerlichen
Rechts hauptsächlich auf wirtschaftliche
Zwecke ziele und es keine sorge- oder gar
erbrechtlichen Gesichtspunkte enthalte und
damit eine Regelung der Lebensgemeinschaft
im Rahmen dieses Instituts problematisch sei.
Dennoch waren sich die Teilnehmer darüber
einig, dass es vorstellbar sei, dass die nicht-
eheliche Lebensgemeinschaft trotz ihrer Viel-
fältigkeit in den nationalen Rechtsordnungen
leichter harmonisierbar sei als die Ehe.

Nachmittags wurden das französische und das
deutsche Familienvermögensrecht von
Hugues Letellier und Edmond Jacoby aus der
Perspektive der Praxis dargestellt. In ihren
Vorträgen haben die Referenten auf mehrere
grundlegende Unterschiede aufmerksam ge-
macht. So sei beispielsweise bemerkenswert,
dass bei Scheidungen als Vermögensbewer-
tungsregel in Deutschland das sogenannte
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Nominalitätsprinzip (das heißt der Wert des
Vermögens richtet sich nach dem Tag, an
dem man geheiratet beziehungsweise den Ge-
genstand erworben hat), in Frankreich dage-
gen das sogenannte Liquiditätsprinzip (das
heißt das Vermögen wird am Liquidationstag
wieder bewertet) angewendet werde. Die
praktische Folge dieser Tatsache sei, dass
man in Frankreich mehr prozessiere. Dagegen
bringe für die Praxis die Regelung der Unter-
haltsansprüche nach deutschem Recht mehr
Sicherheit mit sich als das französische Sys-
tem. Im Letztgenannten habe der Richter
nämlich größere Entscheidungsspielräume so-
wohl in Bezug auf das Abweichen vom Ehe-
vertrag als auch im Zusammenhang mit dem
Zuspruch von Unterhaltsansprüchen. Schließ-
lich referierte Laura Cavandoli über die
Grundzüge des italienischen Ehegüterrechts.
Sie wies auf die Reform von 1975 hin und be-
tonte, dass diese sowohl für das Eheschlie-
ßungsrecht als auch für vermögensrechtliche
Aspekte von grundlegender Bedeutung sei:
Unter anderem sei durch sie festgelegt, dass
die Ehegatten sowohl moralisch als auch
rechtlich gleichgestellt sind. Außerdem sei die
Möglichkeit der ehevertraglichen Vereinba-
rung von Gütertrennung eingeführt worden.
Die Referentin betonte auch, dass in Italien
die kirchliche Eheschließung standesamtlich
anerkannt und damit der bürgerlichen Ehe-
schließung gleichgestellt sei, was vielen ande-
ren europäischen Rechtsordnungen fremd sei.
Zur Auflösung des ehelichen Güterstands
führte Cavandoli an, dass diese grundsätzlich
mit der Auflösung der Ehe eintrete, Modifika-
tionen seien jedoch möglich.

Der dritte Tag begann mit Referaten der Ar-
beitsgruppe zum Erbrecht. Zunächst trug Ber-
trand Ancel den neuen Vorschlag der Europä-
ischen Kommission zur Erbrechtsverordnung
vor. Er stellte die Grundsätze der Verordnung
(die Regelungen des internationalen Privat-
rechts, das Prinzip des letzten gewöhnlichen
Aufenthalts und die Handhabung der Teilung
der beweglichen und unbeweglichen Sachen)
dar. Danach sprach er konkreter über den
Inhalt des Vorschlags. Erörtert wurde vor al-

lem, dass dieser keine zur Orientierung erfor-
derliche Definition des letzten gewöhnlichen
Aufenthalts enthalte, dagegen aber die Mög-
lichkeit der erbrechtlichen professio iuris und
die ordre-public-Klausel kenne. Anschließend
beschrieb Götz Schulze das deutsche materi-
elle Erbrecht. Zunächst kam er auf die Grund-
prinzipien (Testierfreiheit, gesetzliche Erb-
folge, Pflichtteilsrechte) zu sprechen, dann
ging er zur Aufteilung des Erbrechts im Bür-
gerlichen Gesetzbuch und zu den Zusammen-
hängen mit dem Familienrecht über. Schließ-
lich zeichnete er die Unterschiede (bezüglich
der Stellung des Miterben, der Teilung des
Erbes, der Verfügungen von Todes wegen
und der Regelung der Pflichtteilsrechte) so-
wie die Gemeinsamkeiten (unter anderem
Prinzip der Testierfreiheit, Bedingungen der
Form und des Inhalts des Testaments, Regeln
für die gesetzliche Erbfolge, Aufhebung des
Fideikommisses, Pflichtteilsrecht und Erb-
schein) des deutschen und französischen
Rechts auf. Als letzter Referent der Gruppe
stellte Tomasz Krzywicki das im Jahre 2009
neu kodifizierte polnische Erbrecht vor, das
sowohl in seinen Grundprinzipien als auch
bezüglich seiner Detailregeln viele Gemein-
samkeiten mit dem deutschen, aber auch mit
dem französischen Recht aufweise. Nach der
Darstellung der testamentarischen Erbfolge
sprach er kurz die Regelung des polnischen
internationalen Privatrechts an, wonach der
maßgebliche Anknüpfungspunkt die Staatsan-
gehörigkeit des Erblassers zum Zeitpunkt sei-
nes Todes sei. Daraufhin stellte sich in der
Diskussion mit besonderem Gewicht die
Frage, welche Rolle das internationale Privat-
recht bei der Angleichung spielen könnte.

Als letztes Thema wurde das Sachenrecht im
Rahmen der Tagung erörtert. Jean-Michel
Gasser schilderte kurz die Grundprinzipien
des französischen Rechts bezüglich des Be-
griffs und der Klassifikation der Sachen und
stellte dann die Regelung des Mobiliar- und
des Immobiliarsachenrechts ausführlich dar.
Danach ging man zu Fragen der verschiede-
nen Formen des Miteigentums und der Ge-
samthand über: Nathalie Pierre referierte

https://doi.org/10.5771/0720-5120-2011-1-91 - Generiert durch IP 17.246.19.127, am 09.05.2026, 04:00:11. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0720-5120-2011-1-91


Arbeitskreis Europäische Integration • Tagungen integration – 1/2011 95

über die französische „indivision“, Marek
Porzycki über das Miteigentum nach Bruch-
teilen und zur gesamten Hand in Polen. Diese
Formen wurden in der darauffolgenden Dis-
kussion mit den im deutschen Recht miteinan-
der rivalisierenden Instituten der Gesamthand
und des Miteigentums (nach Bruchteilen) ver-
glichen. Schließlich sprach Markus Artz über
die Prinzipien des dinglichen Rechtsgeschäfts
nach deutschem Recht, ferner stelle er das
Trennungs- und Abstraktionsprinzip – als be-
sonderes Modell des Eigentumserwerbs – dar.
Letztgenanntes lenkte die Diskussion zu wei-
teren Systemen des Eigentumserwerbs, näm-

lich zu den durch die französische Lösung ge-
prägten Rechtssystemen, die das sogenannte
Konsensual- oder Kausalprinzip anwenden,
ferner zum österreichischen und ungarischen
Traditionsprinzip. Dieser Punkt wurde als be-
sonders empfindlich eingestuft. Er werde be-
züglich der Integration noch viele Fragen auf-
werfen.

Zum Schluss fasste Ludovic Bernardeau die
Hauptergebnisse der Tagung zusammen und
schloss in der Hoffnung einer weiterhin effek-
tiven Zusammenarbeit das Symposium ab.
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